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rechtzeitig zu erkennen und einer solchen Gefahr zu begegnen. 4 In den
Fällen von Satz 3 Nr. 1 dürfen Beschränkungen auch für Postverkehrsbezie-
hungen angeordnet werden; Satz 2 gilt entsprechend.

(2) 1 Bei Beschränkungen von Telekommunikationsbeziehungen darf der
Bundesnachrichtendienst nur Suchbegriffe verwenden, die zur Aufklärung
von Sachverhalten über den in der Anordnung bezeichneten Gefahrenbereich
bestimmt und geeignet sind. 2 Es dürfen keine Suchbegriffe verwendet wer-
den, die
1. Identifizierungsmerkmale enthalten, die zu einer gezielten Erfassung be-

stimmter Telekommunikationsanschlüsse führen, oder
2. den Kernbereich der privaten Lebensgestaltung betreffen.
3 Dies gilt nicht für Telekommunikationsanschlüsse im Ausland, sofern aus-
geschlossen werden kann, dass Anschlüsse, deren Inhaber oder regelmäßige
Nutzer deutsche Staatsangehörige sind, gezielt erfasst werden. 4 Die Durch-
führung ist zu protokollieren. 5 Die Protokolldaten dürfen ausschließlich zu
Zwecken der Datenschutzkontrolle verwendet werden. 6 Sie sind am Ende
des Kalenderjahres, das dem Jahr der Protokollierung folgt, zu löschen.

§ 5a1) Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung. 1 Durch
Beschränkungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 dürfen keine Kommunikationsinhalte
aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung erfasst werden. 2 Sind durch
eine Beschränkung nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 Kommunikationsinhalte aus dem
Kernbereich privater Lebensgestaltung erfasst worden, dürfen diese nicht ver-
wertet werden. 3 Sie sind unverzüglich unter Aufsicht eines Bediensteten, der
die Befähigung zum Richteramt hat, zu löschen. 4 § 3a Satz 2 bis 7 gilt
entsprechend. 5 Die Tatsache der Erfassung der Daten und ihrer Löschung ist
zu protokollieren. 6 Die Protokolldaten dürfen ausschließlich zum Zwecke
der Durchführung der Datenschutzkontrolle verwendet werden. 7 Sie sind zu
löschen, wenn sie für diese Zwecke nicht mehr erforderlich sind, spätestens
jedoch am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der Protokollierung folgt.

§ 62) Prüf-, Kennzeichnungs- und Löschungspflichten, Zweckbin-
dung. (1) 1 Der Bundesnachrichtendienst prüft unverzüglich und sodann in
Abständen von höchstens sechs Monaten, ob die erhobenen personenbezoge-
nen Daten im Rahmen seiner Aufgaben allein oder zusammen mit bereits
vorliegenden Daten für die in § 5 Abs. 1 Satz 3 bestimmten Zwecke erfor-
derlich sind. 2 Soweit die Daten für diese Zwecke nicht erforderlich sind und
nicht für eine Übermittlung an andere Stellen benötigt werden, sind sie
unverzüglich unter Aufsicht eines Bediensteten, der die Befähigung zum
Richteramt hat, zu löschen. 3 Die Löschung ist zu protokollieren. 4 Die Pro-
tokolldaten dürfen ausschließlich zur Durchführung der Datenschutzkontrolle
verwendet werden. 5 Die Protokolldaten sind am Ende des Kalenderjahres zu
löschen, das dem Jahr der Protokollierung folgt. 6 Außer in den Fällen der
erstmaligen Prüfung nach Satz 1 unterbleibt die Löschung, soweit die Daten

und Fernmeldegeheimnisses §§ 5a, 6 Artikel 10-G 7

1) § 5a eingef. mWv 5.8.2009 durch G v. 31.7.2009 (BGBl. I S. 2499).
2) § 6 Abs. 1 Sätze 4 und 5 eingef., bish. Sätze 4 und 5 werden Sätze 6 und 7, Abs. 2 Satz 3

geänd., Abs. 3 angef. mWv 5.8.2009 durch G v. 31.7.2009 (BGBl. I S. 2499); Abs. 2 Satz 3 geänd.
mWv 21.11.2015 durch G v. 17.11.2015 (BGBl. I S. 1938); Abs. 1 Satz 7 neu gef. mWv 25.5.2018
durch G v. 30.6.2017 (BGBl. I S. 2097).
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für eine Mitteilung nach § 12 Abs. 2 oder für eine gerichtliche Nachprüfung
der Rechtmäßigkeit der Beschränkungsmaßnahme von Bedeutung sein kön-
nen. 7 In diesem Fall ist die Verarbeitung der Daten einzuschränken; sie dürfen
nur zu diesen Zwecken verwendet werden.

(2) 1 Die verbleibenden Daten sind zu kennzeichnen. 2 Nach einer Über-
mittlung ist die Kennzeichnung durch den Empfänger aufrechtzuerhalten.
3 Die Daten dürfen nur zu den in § 5 Abs. 1 Satz 3 genannten Zwecken und
für Übermittlungen nach § 7 Abs. 1 bis 4a und § 7a verwendet werden.

(3) 1 Auf Antrag des Bundesnachrichtendienstes dürfen zur Prüfung der
Relevanz erfasster Telekommunikationsverkehre auf Anordnung des nach
§ 10 Abs. 1 zuständigen Bundesministeriums die erhobenen Daten in einem
automatisierten Verfahren mit bereits vorliegenden Rufnummern oder ande-
ren Kennungen bestimmter Telekommunikationsanschlüsse abgeglichen wer-
den, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie in einem
Zusammenhang mit dem Gefahrenbereich stehen, für den die Über-
wachungsmaßnahme angeordnet wurde. 2 Zu diesem Abgleich darf der Bun-
desnachrichtendienst auch Rufnummern oder andere Kennungen bestimmter
Telekommunikationsanschlüsse im Inland verwenden. 3 Die zu diesem Ab-
gleich genutzten Daten dürfen nicht als Suchbegriffe im Sinne des § 5 Abs. 2
Satz 1 verwendet werden. 4 Der Abgleich und die Gründe für die Verwen-
dung der für den Abgleich genutzten Daten sind zu protokollieren. 5 Die
Protokolldaten dürfen ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle
verwendet werden. 6 Sie sind am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der
Protokollierung folgt, zu vernichten.

§ 71) Übermittlungen durch den Bundesnachrichtendienst. (1) Durch
Beschränkungen nach § 5 erhobene personenbezogene Daten dürfen nach
§ 33 des BND-Gesetzes zur Unterrichtung über die in § 5 Abs. 1 Satz 3
genannten Gefahren übermittelt werden.

(2) Durch Beschränkungen nach § 5 erhobene personenbezogene Daten
dürfen an die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder sowie
an den Militärischen Abschirmdienst übermittelt werden, wenn
1. tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Daten erforderlich sind

zur Sammlung und Auswertung von Informationen über Bestrebungen in
der Bundesrepublik Deutschland, die durch Anwendung von Gewalt oder
darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen gegen die in [bis 9.1.2021: § 3

7 Artikel 10-G § 7 Beschränkung des Brief-, Post-

1) § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ber. BGBl. 2017 I S. 154; Abs. 2 Nr. 1 geänd. mWv 1.1.2002 durch G
v. 9.1.2002 (BGBl. I S. 361); Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a neu gef. mWv 30.8.2002 durch G v.
22.8.2002 (BGBl. I S. 3390); Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b neu gef. mWv 28.12.2003 durch G v.
22.12.2003 (BGBl. I S. 2836); Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b geänd. mWv 19.2.2005 durch G v.
11.2.2005 (BGBl. I S. 239); Abs. 2 Nr. 1 geänd. mWv 10.1.2021 durch G v. 5.1.2007 (BGBl. I
S. 2, geänd. durch Art. 6 G v. 7.12.2011, BGBl. I S. 2576 und durch Art. 1 G v. 3.12.2015,
BGBl. I S. 2161); Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a geänd. mWv 4.8.2009 durch G v. 30.7.2009
(BGBl. I S. 2437); Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und b geänd., Buchst. c angef., Abs. 6 Satz 3 neu
gef. mWv 5.8.2009 durch G v. 31.7.2009 (BGBl. I S. 2499); Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b geänd.
mWv 1.9.2013 durch G v. 6.6.2013 (BGBl. I S. 1482); Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a geänd. mWv
20.6.2015 durch G v. 12.6.2015 (BGBl. I S. 926); Abs. 2 Nr. 1 und 2 geänd., Nr. 3 angef., Abs. 4
Satz 1 Nr. 2 neu gef., Abs. 4a eingef. mWv 21.11.2015 durch G v. 17.11.2015 (BGBl. I S. 1938);
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 geänd. mWv 1.1.2017 durch G v. 22.12.2016 (BGBl. I S. 3150); Abs. 1 geänd.
mWv 31.12.2016 durch G v. 23.12.2016 (BGBl. I S. 3346).
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Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes1)] [ab 10.1.
2021: § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes] genannten
Schutzgüter gerichtet sind,

2. bestimmte Tatsachen den Verdacht sicherheitsgefährdender oder geheim-
dienstlicher Tätigkeiten für eine fremde Macht begründen oder

3. im Falle des § 5 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 3 Nummer 8
tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Angriffe von Bestre-
bungen oder Tätigkeiten nach § 3 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutz-
gesetzes ausgehen.
(3) Durch Beschränkungen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit

Satz 3 Nr. 3 erhobene personenbezogene Daten dürfen an das Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) übermittelt werden, wenn tatsäch-
liche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Kenntnis dieser Daten erforder-
lich ist
1. zur Aufklärung von Teilnehmern am Außenwirtschaftsverkehr über Um-

stände, die für die Einhaltung von Beschränkungen des Außenwirtschafts-
verkehrs von Bedeutung sind, oder

2. im Rahmen eines Verfahrens zur Erteilung einer ausfuhrrechtlichen Ge-
nehmigung oder zur Unterrichtung von Teilnehmern am Außenwirt-
schaftsverkehr, soweit hierdurch eine Genehmigungspflicht für die Ausfuhr
von Gütern begründet wird.
(4) 1 Durch Beschränkungen nach § 5 erhobene personenbezogene Daten

dürfen zur Verhinderung von Straftaten an die mit polizeilichen Aufgaben
betrauten Behörden übermittelt werden, wenn
1. tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht bestehen, dass jemand

a) Straftaten nach den §§ 89a, 89b, 89c Absatz 1 bis 4 oder § 129a, auch in
Verbindung mit § 129b Abs. 1, sowie den §§ 146, 151 bis 152a oder
§ 261 des Strafgesetzbuches,

b) vorsätzliche Straftaten nach den §§ 17 und 18 des Außenwirtschafts-
gesetzes, §§ 19 bis 21 oder § 22a Abs. 1 Nr. 4, 5 und 7 des Gesetzes
über die Kontrolle von Kriegswaffen2) oder

c) Straftaten nach § 29a Abs. 1 Nr. 2, § 30 Abs. 1 Nr. 1, 4 oder § 30a des
Betäubungsmittelgesetzes3)

plant oder begeht oder
2. bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand eine der in § 3

Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2, 5, 7 und 9, Satz 2 oder Absatz 1a dieses
Gesetzes oder eine sonstige der in § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung
genannten Straftaten plant oder begeht.

2 Die Daten dürfen zur Verfolgung von Straftaten an die zuständigen Behör-
den übermittelt werden, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen,
dass jemand eine in Satz 1 bezeichnete Straftat begeht oder begangen hat.

(4a) Durch Beschränkungen nach § 5 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit
Satz 3 Nummer 8 erhobene personenbezogene Daten dürfen an das Bundes-

und Fernmeldegeheimnisses § 7 Artikel 10-G 7

1) Sartorius Nr. 80.
2) Sartorius Nr. 823.
3) Sartorius Nr. 275.



142

amt für Sicherheit in der Informationstechnik übermittelt werden, wenn
tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Daten erforderlich sind
zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit der Informationstechnik des
Bundes oder zur Sammlung und Auswertung von Informationen über Sicher-
heitsrisiken auch für andere Stellen und Dritte.

(5) 1 Die Übermittlung ist nur zulässig, soweit sie zur Erfüllung der Auf-
gaben des Empfängers erforderlich ist. 2 Sind mit personenbezogenen Daten,
die übermittelt werden dürfen, weitere Daten des Betroffenen oder eines
Dritten in Akten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit
unvertretbarem Aufwand möglich ist, ist die Übermittlung auch dieser Daten
zulässig; eine Verwendung dieser Daten ist unzulässig. 3 Über die Übermitt-
lung entscheidet ein Bediensteter des Bundesnachrichtendienstes, der die
Befähigung zum Richteramt hat. 4 Die Übermittlung ist zu protokollieren.

(6) 1 Der Empfänger darf die Daten nur für die Zwecke verwenden, zu
deren Erfüllung sie ihm übermittelt worden sind. 2 Er prüft unverzüglich und
sodann in Abständen von höchstens sechs Monaten, ob die übermittelten
Daten für diese Zwecke erforderlich sind. 3 § 4 Abs. 6 Satz 4 und § 6 Abs. 1
Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 7a1) Übermittlungen durch den Bundesnachrichtendienst an aus-
ländische öffentliche Stellen. (1) 1 Der Bundesnachrichtendienst darf
durch Beschränkungen nach § 5 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2, 3, 7 und 8 erhobene
personenbezogene Daten an die mit nachrichtendienstlichen Aufgaben be-
trauten ausländischen öffentlichen Stellen übermitteln, soweit
1. die Übermittlung zur Wahrung außen- oder sicherheitspolitischer Belange

der Bundesrepublik Deutschland oder erheblicher Sicherheitsinteressen des
ausländischen Staates erforderlich ist,

2. überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegen-
stehen, insbesondere in dem ausländischen Staat ein angemessenes Daten-
schutzniveau gewährleistet ist sowie davon auszugehen ist, dass die Ver-
wendung der Daten durch den Empfänger in Einklang mit grundlegenden
rechtsstaatlichen Prinzipien erfolgt, und

3. das Prinzip der Gegenseitigkeit gewahrt ist.
2 Die Übermittlung bedarf der Zustimmung des Bundeskanzleramtes.

(2) Der Bundesnachrichtendienst darf unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 durch Beschränkungen nach § 5 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2, 3, 7 und 8
erhobene personenbezogene Daten ferner im Rahmen von Artikel 3 des
Zusatzabkommens zu dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlan-
tikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der
Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen vom 3. Au-
gust 1959 (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218) an Dienststellen der Stationierungs-
streitkräfte übermitteln, soweit dies zur Erfüllung der in deren Zuständigkeit
liegenden Aufgaben erforderlich ist.

(3) 1 Über die Übermittlung entscheidet ein Bediensteter des Bundesnach-
richtendienstes, der die Befähigung zum Richteramt hat. 2 Die Übermittlung
ist zu protokollieren. 3 Der Bundesnachrichtendienst führt einen Nachweis

7 Artikel 10-G § 7a Beschränkung des Brief-, Post-

1) § 7a eingef. mWv 5.8.2009 durch G v. 31.7.2009 (BGBl. I S. 2499); Abs. 1 Satz 1 einl. Satzteil
und Abs. 2 geänd. mWv 21.11.2015 durch G v. 17.11.2015 (BGBl. I S. 1938).
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über den Zweck, die Veranlassung, die Aktenfundstelle und die Empfänger
der Übermittlungen nach Absatz 1 und 2. 4 Die Nachweise sind gesondert
aufzubewahren, gegen unberechtigten Zugriff zu sichern und am Ende des
Kalenderjahres, das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu vernichten.

(4) Der Empfänger ist zu verpflichten,
1. die übermittelten Daten nur zu dem Zweck zu verwenden, zu dem sie ihm

übermittelt wurden,
2. eine angebrachte Kennzeichnung beizubehalten und
3. dem Bundesnachrichtendienst auf Ersuchen Auskunft über die Verwen-

dung zu erteilen.
(5) Das zuständige Bundesministerium unterrichtet monatlich die G10-

Kommission über Übermittlungen nach Absatz 1 und 2.
(6) Das Parlamentarische Kontrollgremium ist in Abständen von höchstens

sechs Monaten über die vorgenommenen Übermittlungen nach Absatz 1 und
2 zu unterrichten.

§ 81) Gefahr für Leib oder Leben einer Person im Ausland. (1) Auf
Antrag des Bundesnachrichtendienstes dürfen Beschränkungen nach § 1 für
internationale Telekommunikationsbeziehungen im Sinne des § 5 Abs. 1
Satz 1 angeordnet werden, wenn dies erforderlich ist, um eine im Einzelfall
bestehende Gefahr für Leib oder Leben einer Person im Ausland rechtzeitig
zu erkennen oder ihr zu begegnen und dadurch Belange der Bundesrepublik
Deutschland unmittelbar in besonderer Weise berührt sind.

(2) 1 Die jeweiligen Telekommunikationsbeziehungen werden von dem
nach § 10 Abs. 1 zuständigen Bundesministerium mit Zustimmung des Par-
lamentarischen Kontrollgremiums bestimmt. 2 Die Zustimmung bedarf der
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. 3 Die Bestimmung tritt spätes-
tens nach zwei Monaten außer Kraft. 4 Eine erneute Bestimmung ist zulässig,
soweit ihre Voraussetzungen fortbestehen.

(3) 1 Die Anordnung ist nur zulässig, wenn die Erforschung des Sachver-
halts auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 2 Der
Bundesnachrichtendienst darf nur Suchbegriffe verwenden, die zur Erlangung
von Informationen über die in der Anordnung bezeichnete Gefahr bestimmt
und geeignet sind. 3 § 5 Abs. 2 Satz 2 bis 6 gilt entsprechend. 4 Ist die Über-
wachungsmaßnahme erforderlich, um einer im Einzelfall bestehenden Gefahr
für Leib oder Leben einer Person zu begegnen, dürfen die Suchbegriffe auch
Identifizierungsmerkmale enthalten, die zu einer gezielten Erfassung der Ruf-
nummer oder einer anderen Kennung des Telekommunikationsanschlusses
dieser Person im Ausland führen.

(4) 1 Der Bundesnachrichtendienst prüft unverzüglich und sodann in Ab-
ständen von höchstens sechs Monaten, ob die erhobenen personenbezogenen
Daten im Rahmen seiner Aufgaben allein oder zusammen mit bereits vor-
liegenden Daten zu dem in Absatz 1 bestimmten Zweck erforderlich sind.
2 Soweit die Daten für diesen Zweck nicht erforderlich sind, sind sie unver-
züglich unter Aufsicht eines Bediensteten, der die Befähigung zum Richter-

und Fernmeldegeheimnisses § 8 Artikel 10-G 7

1) § 8 Abs. 1 Satz 2 aufgeh., Abs. 2 neu gef., Abs. 3 Satz 4 angef., Abs. 6 Satz 3 neu gef. mWv
5.8.2009 durch G v. 31.7.2009 (BGBl. I S. 2499); Abs. 5 geänd. mWv 31.12.2016 durch G v.
23.12.2016 (BGBl. I S. 3346).
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amt hat, zu löschen. 3 Die Löschung ist zu protokollieren. 4 § 6 Abs. 1 Satz 4
und 5, Abs. 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. 5 Die Daten dürfen nur zu den
in den Absätzen 1, 5 und 6 genannten Zwecken verwendet werden.

(5) Die erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nach § 33 des BND-
Gesetzes zur Unterrichtung über die in Absatz 1 genannte Gefahr übermittelt
werden.

(6) 1 Die erhobenen personenbezogenen Daten dürfen zur Verhinderung
von Straftaten an die zuständigen Behörden übermittelt werden, wenn tat-
sächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass jemand eine Straftat
plant oder begeht, die geeignet ist, zu der Entstehung oder Aufrechterhaltung
der in Absatz 1 bezeichneten Gefahr beizutragen. 2 Die Daten dürfen zur
Verfolgung von Straftaten an die zuständigen Behörden übermittelt werden,
wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand eine in
Satz 1 bezeichnete Straftat begeht oder begangen hat. 3 § 7 Abs. 5 und 6
sowie § 7a Abs. 1 und 3 bis 6 gelten entsprechend.

Abschnitt 4. Verfahren

§ 91) Antrag. (1) Beschränkungsmaßnahmen nach diesem Gesetz dürfen
nur auf Antrag angeordnet werden.

(2) Antragsberechtigt sind im Rahmen ihres Geschäftsbereichs
1. das Bundesamt für Verfassungsschutz,
2. die Verfassungsschutzbehörden der Länder,
3. der Militärische Abschirmdienst und
4. der Bundesnachrichtendienst
durch den Behördenleiter oder seinen Stellvertreter.

(3) 1 Der Antrag ist schriftlich zu stellen und zu begründen. 2 Er muss alle
für die Anordnung erforderlichen Angaben enthalten. 3 In den Fällen der §§ 3
und 8 hat der Antragsteller darzulegen, dass die Erforschung des Sachverhalts
auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre.

§ 102) Anordnung. (1) Zuständig für die Anordnung von Beschränkungs-
maßnahmen ist bei Anträgen der Verfassungsschutzbehörden der Länder die
zuständige oberste Landesbehörde, im Übrigen das Bundesministerium des
Innern.

(2) 1 Die Anordnung ergeht schriftlich. 2 In ihr sind der Grund der Anord-
nung und die zur Überwachung berechtigte Stelle anzugeben sowie Art,
Umfang und Dauer der Beschränkungsmaßnahme zu bestimmen.

(3) 1 In den Fällen des § 3 muss die Anordnung denjenigen bezeichnen,
gegen den sich die Beschränkungsmaßnahme richtet. 2 Bei einer Über-
wachung der Telekommunikation ist auch die Rufnummer oder eine andere
Kennung des Telekommunikationsanschlusses oder die Kennung des Endge-
rätes, wenn diese allein diesem Endgerät zuzuordnen ist, anzugeben.

7 Artikel 10-G §§ 9, 10 Beschränkung des Brief-, Post-

1) § 9 Abs. 2 Nr. 3 geänd. mWv 21.11.2015 durch G v. 17.11.2015 (BGBl. I S. 1938).
2) § 10 Abs. 3 Satz 2 geänd. mWv 5.8.2009 durch G v. 31.7.2009 (BGBl. I S. 2499); Abs. 1

geänd. mWv 10.1.2012 durch G v. 7.12.2011 (BGBl. I S. 2576).
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(4) 1 In den Fällen der §§ 5 und 8 sind die Suchbegriffe in der Anordnung
zu benennen. 2 Ferner sind das Gebiet, über das Informationen gesammelt
werden sollen, und die Übertragungswege, die der Beschränkung unterliegen,
zu bezeichnen. 3Weiterhin ist festzulegen, welcher Anteil der auf diesen
Übertragungswegen zur Verfügung stehenden Übertragungskapazität über-
wacht werden darf. 4 In den Fällen des § 5 darf dieser Anteil höchstens
20 vom Hundert betragen.

(5) 1 In den Fällen der §§ 3 und 5 ist die Anordnung auf höchstens drei
Monate zu befristen. 2 Verlängerungen um jeweils nicht mehr als drei weitere
Monate sind auf Antrag zulässig, soweit die Voraussetzungen der Anordnung
fortbestehen.

(6) 1 Die Anordnung ist dem nach § 2 Abs. 1 Satz 1 oder 3 Verpflichteten
insoweit mitzuteilen, als dies erforderlich ist, um ihm die Erfüllung seiner
Verpflichtungen zu ermöglichen. 2 Die Mitteilung entfällt, wenn die Anord-
nung ohne seine Mitwirkung ausgeführt werden kann.

(7) 1 Das Bundesamt für Verfassungsschutz unterrichtet die jeweilige Lan-
desbehörde für Verfassungsschutz über die in deren Bereich getroffenen Be-
schränkungsanordnungen. 2 Die Landesbehörden für Verfassungsschutz teilen
dem Bundesamt für Verfassungsschutz die in ihrem Bereich getroffenen Be-
schränkungsanordnungen mit.

§ 11 Durchführung. (1) Die aus der Anordnung sich ergebenden Be-
schränkungsmaßnahmen sind unter Verantwortung der Behörde, auf deren
Antrag die Anordnung ergangen ist, und unter Aufsicht eines Bediensteten
vorzunehmen, der die Befähigung zum Richteramt hat.

(2) 1 Die Maßnahmen sind unverzüglich zu beenden, wenn sie nicht mehr
erforderlich sind oder die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor-
liegen. 2 Die Beendigung ist der Stelle, die die Anordnung getroffen hat, und
dem nach § 2 Abs. 1 Satz 1 oder 3 Verpflichteten, dem die Anordnung mit-
geteilt worden ist, anzuzeigen. 3 Die Anzeige an den Verpflichteten entfällt,
wenn die Anordnung ohne seine Mitwirkung ausgeführt wurde.

(3) 1 Postsendungen, die zur Öffnung und Einsichtnahme ausgehändigt
worden sind, sind dem Postverkehr unverzüglich wieder zuzuführen. 2 Tele-
gramme dürfen dem Postverkehr nicht entzogen werden. 3 Der zur Einsicht-
nahme berechtigten Stelle ist eine Abschrift des Telegramms zu übergeben.

§ 121) Mitteilungen an Betroffene. (1) 1 Beschränkungsmaßnahmen nach
§ 3 sind dem Betroffenen nach ihrer Einstellung mitzuteilen. 2 Die Mitteilung
unterbleibt, solange eine Gefährdung des Zwecks der Beschränkung nicht
ausgeschlossen werden kann oder solange der Eintritt übergreifender Nach-
teile für das Wohl des Bundes oder eines Landes absehbar ist. 3 Erfolgt die
nach Satz 2 zurückgestellte Mitteilung nicht binnen zwölf Monaten nach
Beendigung der Maßnahme, bedarf die weitere Zurückstellung der Zustim-
mung der G10-Kommission. 4 Die G10-Kommission bestimmt die Dauer der
weiteren Zurückstellung. 5 Einer Mitteilung bedarf es nicht, wenn die G10-
Kommission einstimmig festgestellt hat, dass
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1) § 12 Abs. 1 neu gef. mWv 5.8.2009 durch G v. 31.7.2009 (BGBl. I S. 2499).
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1. eine der Voraussetzungen in Satz 2 auch nach fünf Jahren nach Beendigung
der Maßnahme noch vorliegt,

2. sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft vor-
liegt und

3. die Voraussetzungen für eine Löschung sowohl bei der erhebenden Stelle
als auch beim Empfänger vorliegen.
(2) 1 Absatz 1 gilt entsprechend für Beschränkungsmaßnahmen nach den

§§ 5 und 8, sofern die personenbezogenen Daten nicht unverzüglich gelöscht
wurden. 2 Die Frist von fünf Jahren beginnt mit der Erhebung der personen-
bezogenen Daten.

(3) 1 Die Mitteilung obliegt der Behörde, auf deren Antrag die Anordnung
ergangen ist. 2Wurden personenbezogene Daten übermittelt, erfolgt die Mit-
teilung im Benehmen mit dem Empfänger.

§ 13 Rechtsweg. Gegen die Anordnung von Beschränkungsmaßnahmen
nach den §§ 3 und 5 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 und ihren Vollzug ist der Rechtsweg
vor der Mitteilung an den Betroffenen nicht zulässig.

Abschnitt 5. Kontrolle

§ 141) Parlamentarisches Kontrollgremium. (1) 1 Das nach § 10 Abs. 1
für die Anordnung von Beschränkungsmaßnahmen zuständige Bundesminis-
terium unterrichtet in Abständen von höchstens sechs Monaten das Parlamen-
tarische Kontrollgremium über die Durchführung dieses Gesetzes. 2 Das Gre-
mium erstattet dem Deutschen Bundestag jährlich einen Bericht über Durch-
führung sowie Art und Umfang der Maßnahmen nach den §§ 3, 5, 7a und 8;
dabei sind die Grundsätze des § 10 Absatz 1 des Kontrollgremiumgesetzes zu
beachten.

(2) 1 Bei Gefahr im Verzug kann das zuständige Bundesministerium die
Bestimmungen nach den §§ 5 und 8 vorläufig treffen und das Parlamentari-
sche Kontrollgremium durch seinen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter
vorläufig zustimmen. 2 Die Zustimmung des Parlamentarischen Kontrollgre-
miums ist unverzüglich einzuholen. 3 Die Bestimmung tritt außer Kraft, wenn
die vorläufige Zustimmung nicht binnen drei Tagen und die Zustimmung
nicht binnen zwei Wochen erfolgt.

§ 152) G 10-Kommission. (1) 1 Die G 10-Kommission besteht aus dem
Vorsitzenden, der die Befähigung zum Richteramt besitzen muss, und drei
Beisitzern sowie vier stellvertretenden Mitgliedern, die an den Sitzungen mit
Rede- und Fragerecht teilnehmen können. 2 Bei Stimmengleichheit entschei-

7 Artikel 10-G §§ 13–15 Beschränkung des Brief-, Post-

1) § 14 Abs. 1 Satz 2 2. Halbs. geänd. mWv 4.8.2009 durch G v. 29.7.2009 (BGBl. I S. 2346);
Abs. 1 Satz 2 geänd. mWv 5.8.2009 durch G v. 31.7.2009 (BGBl. I S. 2499); Abs. 2 Sätze 1 und 3
neu gef. mWv 21.11.2015 durch G v. 17.11.2015 (BGBl. I S. 1938).

2) § 15 Abs. 6 Sätze 4 und 5 neu gef. mWv 5.8.2009 durch G v. 31.7.2009 (BGBl. I S. 2499);
Abs. 6 Sätze 3–5 eingef., bish. Sätze 3–5 werden Sätze 6–8 mWv 30.7.2016 durch G v. 26.7.2016
(BGBl. I S. 1818); Abs. 1 Satz 5 angef., Abs. 3 Satz 1 geänd., Abs. 8 angef. mWv 7.12.2016 durch
G v. 30.11.2016 (BGBl. I S. 2746); Abs. 5 Satz 2 geänd. mWv 25.5.2018 durch G v. 30.6.2017
(BGBl. I S. 2097).


